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Erweiterungscurricula am Institut für Slawistik 
 
Am Institut für Slawistik werden für Studierende anderer Studienrichtungen die folgenden Erweiterungs-
curricula angeboten. Bitte beachten Sie, dass Sie sich zu den Lehrveranstaltungen im Rahmen der 
Erweiterungscurricula nur dann anmelden dürfen, wenn Sie sich vorab zu dem jeweiligen EC über u:space 
registriert haben! 
 

Slawisches Österreich – Minderheiten – Migration (15 ECTS-Punkte, Kennzahl: 480) 
Slawistische Grundkompetenz 1    (15 ECTS-Punkte, Kennzahl: 133) 
Slawistische Grundkompetenz 2    (15 ECTS-Punkte, Kennzahl: 134) 

 
Die folgende Übersicht erläutert, welche Lehrveranstaltungen innerhalb dieser ECs und ihrer einzelnen 
Module absolviert werden können. Neben der Modulbezeichnung wird in Klammern jeweils der Anrech-
nungscode, wie er im Online-Vorlesungsverzeichnis verwendet wird, angeführt. 
 
 

Slawisches Österreich – Minderheiten – Migration 
 

Für das Erweiterungscurriculum Slawisches Österreich – Minderheiten – Migration sind keine Vorkenntnisse 
in den slawischen Sprachen vorgeschrieben.  
 
 
Pflichtmodul: Slawistische Sprachkompetenz – Basis   10 ECTS-Punkte (EC SM-1) 
 
UE  Spracherwerb Grundlagen    6 SSt. 10 ECTS-Punkte 
 
Dieser Sprachkurs wird für die folgenden Sprachen angeboten: Bulgarisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, 
Polnisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch, Ukrainisch. Alternativ kann auch einer der Sprach-
kurse Zweite slawische Sprache (6 SSt., 10 ECTS-Punkte) absolviert werden. 
 
ACHTUNG:  Es dürfen nur Sprachen und Lehrveranstaltungen gewählt werden,  die im Vorlesungsverzeichnis 

für das Erweiterungscurriculum Slawisches Österreich – Minderheiten – Migration mittels 
Codierung ausgewiesen und somit vom Studienprogrammleiter genehmigt wurden und nicht 
bereits im Rahmen des Erweiterungscurriculums Slawistische Grundkompetenz I gewählt bzw. 
absolviert wurden. 

 
Bitte beachten Sie, dass Studierende der Erweiterungscurricula diese Kurse nur nach Maßgabe freier Plätze 
belegen können. Studierende des Bachelorstudiums Slawistik werden bei der Platzvergabe bevorzugt 
behandelt. Insbesondere bei Kursen für Russisch und Bosnisch/Kroatisch/Serbisch kann das bedeuten, dass 
für EC-Studierende keine Plätze übrig bleiben! 
 
 
Pflichtmodul: Slawistische Kulturkompetenz I – Vertiefung  5 ECTS-Punkte  (EC SM-2) 
 
Studierende wählen nach Maßgabe des Angebots slawistische Lehrveranstaltungen, jedenfalls VO oder KO 
(npi/pi) im Ausmaß von 2 SSt. und 5 ECTS-Punkten, wie z. B. die VO Slawisches Substrat in Österreich. Die 
entsprechenden Lehrveranstaltungen sind mit dem Anrechnungscode EC SM-2 versehen und werden im 
Vorlesungsverzeichnis gesondert ausgewiesen.
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Slawistische Grundkompetenz 1 
 
Für das Erweiterungscurriculum Slawistische Grundkompetenz 1 sind keine Vorkenntnisse in den slawischen 
Sprachen vorgeschrieben.  
 
 
Pflichtmodul: Slawistische Grundkompetenz 1 – Basis   10 ECTS-Punkte (EC 2-1) 
 
UE  Spracherwerb Grundlagen    6 SSt. 10 ECTS-Punkte 
 
Dieser Sprachkurs wird für die folgenden Sprachen angeboten: Bulgarisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, 
Polnisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch, Ukrainisch. Alternativ kann auch einer der Sprach-
kurse Zweite slawische Sprache (6 SSt., 10 ECTS-Punkte) absolviert werden. 
 
ACHTUNG:  Es dürfen nur Sprachen und Lehrveranstaltungen gewählt werden, die im Vorlesungsverzeichnis 

für das Erweiterungscurriculum Slawistische Grundkompetenz I mittels Codierung ausgewiesen 
und somit vom Studienprogrammleiter genehmigt wurden und nicht bereits im Rahmen des 
Erweiterungscurriculums Slawisches Österreich – Minderheiten – Migration gewählt bzw. 
absolviert wurden.  

 
Bitte beachten Sie, dass Studierende der Erweiterungscurricula diese Kurse nur nach Maßgabe freier Plätze 
belegen können. Studierende des Bachelorstudiums Slawistik werden bei der Platzvergabe bevorzugt 
behandelt. Insbesondere bei Kursen für Russisch und Bosnisch/Kroatisch/Serbisch kann das bedeuten, dass 
für EC-Studierende keine Plätze übrig bleiben! 
 
 
Pflichtmodul: Slawistische Grundkompetenz 1 – Vertiefung   5 ECTS-Punkte  (EC 2-2) 
 
Innerhalb dieses Moduls können Studierende frei aus den folgenden Lehrveranstaltungen wählen: 
 
Sprachübergreifende Lehrveranstaltungen für alle slawischen Sprachen (nur eine Prüfung notwendig):  

VO  Grundlagen der Slawistik     2 SSt. 5 ECTS-Punkte 
VO  Einführung in die slawistische Literaturwissenschaft  2 SSt. 5 ECTS-Punkte 
VO  Einführung in die slawistische Sprachwissenschaft  2 SSt. 5 ECTS-Punkte 
 
 

Sprachspezifische Lehrveranstaltungen passend zu den jeweiligen Sprach- bzw. Kulturräumen (zwei 
Prüfungen notwendig): 

VO  Einführung in die Areal- und Kulturwissenschaft  2 SSt. 3 ECTS-Punkte 
VO  Neuere Literatur im Überblick    2 SSt.  3 ECTS-Punkte 
VO  Synchrone Sprachwissenschaft im Überblick  2 SSt. 3 ECTS-Punkte 
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Slawistische Grundkompetenz 2 
 
Das Erweiterungscurriculum Slawistische Grundkompetenz 2 setzt die Absolvierung des Erweiterungs-
curriculums Slawistische Grundkompetenz 1 oder des Erweiterungscurriculums Slawisches Österreich – 
Minderheiten – Migration voraus.  
 
 
Pflichtmodul: Slawistische Grundkompetenz 2 – Basis   10 ECTS-Punkte (EC 3-1) 
 
UE  Spracherwerb Ausbau 1     6 SSt. 10 ECTS-Punkte 
 
Auf Wunsch und nach Maßgabe freier Plätze kann auf Antrag an die Studienprogrammleitung auch der 
Sprachkurs Spracherwerb Grundlagen (6 SSt., 10 ECTS-Punkte) bzw. Zweite slawische Sprache (6 SSt., 
10 ECTS-Punkte) einer weiteren slawischen Sprache absolviert werden. 
Bitte beachten Sie, dass Studierende der Erweiterungscurricula diese Kurse nur nach Maßgabe freier Plätze 
belegen können. Studierende des Bachelorstudiums Slawistik werden bei der Platzvergabe bevorzugt 
behandelt. Insbesondere bei Kursen für Russisch und Bosnisch/Kroatisch/Serbisch kann das bedeuten, dass 
für EC-Studierende keine Plätze übrig bleiben! Selbst wenn Sie bereits einen Sprachkurs Spracherwerb 
Grundlagen (innerhalb des Erweiterungscurriculums Slawisches Österreich – Minderheiten – Migration oder 
des Erweiterungscurriculums Slawistische Grundkompetenz 1) absolviert haben, bedeutet das nicht, dass Sie 
automatisch auch im Sprachkurs Spracherwerb Ausbau 1 einen Platz bekommen. 
 
 
Pflichtmodul: Slawistische Grundkompetenz 2 – Vertiefung   5 ECTS-Punkte  (EC 3-2) 
 
Innerhalb dieses Moduls können Studierende frei aus den folgenden Lehrveranstaltungen wählen: 
 
Sprachübergreifende Lehrveranstaltungen für alle slawischen Sprachen (nur eine Prüfung notwendig):  

VO  Grundlagen der Slawistik     2 SSt. 5 ECTS-Punkte 
VO  Einführung in die slawistische Literaturwissenschaft  2 SSt. 5 ECTS-Punkte 
VO  Einführung in die slawistische Sprachwissenschaft  2 SSt. 5 ECTS-Punkte 
 
 

Sprachspezifische Lehrveranstaltungen passend zu den jeweiligen Sprach- bzw. Kulturräumen (zwei 
Prüfungen notwendig): 

VO  Einführung in die Areal- und Kulturwissenschaft  2 SSt. 3 ECTS-Punkte 
VO  Neuere Literatur im Überblick    2 SSt.  3 ECTS-Punkte 
VO  Synchrone Sprachwissenschaft im Überblick  2 SSt. 3 ECTS-Punkte 
 
 
 
Bitte beachten Sie, dass ein und dieselbe Lehrveranstaltung nicht in zwei unterschiedlichen Erweiterungs-
curricula absolviert werden kann. Haben Sie z.B. die Vorlesung Grundlagen der Slawistik bereits innerhalb 
des Erweiterungscurriculums Slawistische Grundkompetenz 1 absolviert, können Sie diese Vorlesung nicht 
auch im Erweiterungscurriculum Slawistische Grundkompetenz 2 absolvieren.  
 
 
 
 
 


